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RS OGH 1989/11/21 4Ob142/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.11.1989

Norm

ArbVG §2

ArbVG §11

ZPO §477 Abs1 Z6 D6

ZPO §577

Rechtssatz

Selbst die als Gesetze im materiellen Sinn anzusehenden Schlichtungsklauseln im normativen Teil von

Kollektivverträgen geben nur einen im materiellen Recht begründeten Einwand, der im Fall seiner Berechtigung zur

Abweisung der Klage führt. Das Prozeßhindernis der Unzulässigkeit des Rechtsweges können sie nicht begründen.
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